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Inhalt: 
Beschluss über die Einwendungen des Amtes Gerswalde gemäß § 64 LKrO gegen den Ent-
wurf der Haushaltssatzung 2005 des Landkreises Uckermark gemäß Schreiben vom 
24.03.2005 
 
Wenn Kosten entstehen: 

Kosten  
 

Haushaltsstelle 
 

Haushaltsjahr 
  

 
Mittel stehen zur Verfügung 

 
 
Mittel stehen nicht zur Verfügung 

 
Deckungsvorschlag: 

 
 
Mittel stehen nur in folgender Höhe 
zur Verfügung:  
 

 
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreistag beschließt, die Einwendungen zurückzuweisen.  
 
 

      I. V. 
zuständiges Amt:       

Finanzen u. Service  Karin Buhrtz  Alexander Kraus  Reinhold Klaus 
  Amtsleiter  Dezernent  Landrat 

       
abgestimmt mit: 
Amt  Name   Unterschrift   

Personalreferat Rotraut Reimuth 

Wirtschaftsförderung Dieter Tramp 

  

  
 
Beratungsergebnis: 

Kreistag/ 
Ausschuss 

Datum Stimmen Stimm- 
enthaltung 

Einstimmig Lt. Beschluss- 
vorschlag 

Abweichender 
Beschluss 

 (s.beiliegendes Formblatt) 
  Ja Nein     
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Begründung: 
 
 
1. Einwendung zum Ansatz Personalkosten Rechnungsprüfungsamt  
 
Der Planansatz für das Rechnungsprüfungsamt (Haushaltsstelle 01000) wurde korrigiert und 
beläuft sich ohne Altersteilzeit auf  
 
 

  (im Haushaltsplan enthalten) 

41400 386.000 € (435.000 €) 

43400 9.900 €   (11.200 €) 

44400 81.800 €   (95.000 €) 
 
 
Die Differenzbeträge dienen als Deckungsquelle für die Abrechnung der Altersteilzeit (RPA) 
über Haushaltsstelle  
 
 

02200 − Personalreferat 

41401 − Vergütung Altersteilzeit 

43401 − Arbeitgeberanteil zur Zusatzversorgung 

44401 − Arbeitgeberanteil Angestellte Altersteilzeit  
 
 
2. Einwendung zum Dienstleistungsvertrag zwischen Landkreis Uckermark und 

Ländlicher Arbeitsförderung Prenzlau e. V. (LAFP)  
 
Der bestehende Dienstleistungsvertrag gilt bezogen auf das Haushaltsjahr 2005. Wie im 
Vertragstext (§ 3) geregelt, kann der Vertrag jährlich bis zum 30.06. zum Jahresende gekün-
digt werden. Ob eine Kündigung erfolgen soll oder die Fortführung des Vertrages begründet 
ist, wird jährlich ebenfalls bis zum 30.06. im Kreisausschuss beraten.  
 
Am 15.06.2004 beschloss der Kreisausschuss mit 11 Ja-Stimmen und einer Enthaltung die 
Fortführung des bestehenden Dienstleistungsvertrages vom 16.12.2002 über die zu erbrin-
genden Leistungen auf dem Gebiet der Arbeitsmarktförderung mit der „Ländlichen Arbeits-
förderung Prenzlau e. V.“ für das Jahr 2005.  
 
Über die weitere Verfahrensweise wird – wie vertraglich geregelt – im Kreisausschuss am 
7. Juni 2005 beraten und entschieden.  
 
 
Die Einwendungen des Amtes Gerswalde sind somit zurückzuweisen.  
 






